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Sachverhalt und Anträge 

Gegen das am 20. September 1989 erteilte Patent 

Nr. 0 264 459 legten zwei Einsprechende Einspruch em. 

Mit ihrer Entscheidung vom 5. August 1991 wies die 

Einspruchsabteiluflg die Einsprüche zurUck. 

Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende 2 am 

29. Oktober 1991 Beschwerde ein und beantragte, das 

Patent in vollem Umfang zu widerrufen. 

Eine Ladung zu einer mUndlichen Verhandlung zusamrnen mit 

einer Mitteilung gernaf, Artikel 11 Absatz 2 der 

Verfahrensordnung der Beschwerdekamrnern erging an die 

Beschwerdeführerin (Einsprechende 2) und Beschwerde-

gegnerin (Patentinhaberin) als verbliebene Verfahrens-

beteiligte. Die mUndliche Verhandlung hat am 

20. Januar 1994 stattgefunden. 

Die unabhangigen Anspruche 1 und 3 lauten wie folgt: 

11 1. Verfahren zum Herstellen von warmgewalztem Stahiband 

aus bereits bandfOrmig stranggegossenem Vorinatérial, bei 

weichem von dem nach dem GieIen erstarrten Guistrang (4) 

zunachst Teilstücke (4a bzw. 4b) gleicher Lange 

abgetrennt werden, dann diese TeilstUcke (4a, 4b) nach-

einander mit gestreckter Lange in einen Of en (5) Uber-

geben und in diesem gespeichert sowie auf Walztemperatur 

gebracht und gehalten werden, bei weichem bis zuxn 

Walzbeginn eine grOIere Anzahl von Gu1strang-Tei1stQcken 

(4a und 4b) vorproduziert und gespeichert wird und 

einzelne Guf,strang-Tei1StQCke (4a und 4b) nacheinander 

mit Walztemperatur zuin Auswalzen in ein Walzwerk 

eingeführt werden, und bei weichem das Stranggie1en (1) 

auch wahrend des Walzbetriebes koritinuierlich fortgesetzt 

wird sowie die dabei gebildeten Gu1strang-Tei1stQcke (4a 

14M).1) 
	 .1... 
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und 4b) in den Ofen zur Speicherung bis zur Waizung 

eingefuhrt werden, dadurch gekennzeichnet, daf!, die vom 

Gugstrang (4) abgetrennten Gufstrang-Tei1stucke (4a und 

4b) ausschlieglich unmittelbar in den Ofen (5) eingefuhrt 

und darin unter Quertransport (6) gespeichert werden, da 

dabei der Ofen (5) un wesentlichen ohne zustz1iche 

Energiezufuhr betrieben wird und die Gustrang-Tei1stücke 

(4a und 4B) darin Uber einen Zeitraurn gespeichert werden, 

weicher einem Mehrfachen, bspw. dern Vierfachen, ihrer 

Gief,zeit entspricht, dag die Waizung jedes einzelnen 

Guistrang-Tei1stUcks (4a und 4b) aber in einer Zeit- 

einheit durchgefUhrt wird, die nur einern Bruchteil, z.B. 

einem FQnftel, seiner GieE,zeit entspricht, und dag die 

Waizung diskontinuierlich durchgefuhrt und dabei der 

Walzvorgang jeweils Uber einen Zeitraum, weicher der 

Differenz zwischen einer Gieizeit und einer Waizzeit 

entspricht, mit einer Pausenzeit unterbrochen wird.' 

"3. Anlage zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einern der 

AnsprUche 1 und 2, bestehend aus einer Stranggiean1age 

(1) zurn kontinuierlichen GieI,en eines bandformigen 

Guistranges (4), aus einer Querteilvorrichtung (3) zum 

Unterteilen des erstarrten Gugstranges (4) in Gugstrang-

TeilstQcke (4a und 4b) und aus einem Temperaturaus-

gleichs- und Speicherofen (5) mit Quertransport (6) für 

die Aufnabrne der Gu1strang-Tei1stücke (4a und 4b) in 

gestreckter Lange, der eine Mehrzahl von durch den Quer-

transport (6) bedienbare Speicherplatze für Gugstrang - 

TeilstUcke (4a) enthält, dadurch gekennzeichnet, dag der 

Speicherofen (5) mit seinem Quertransport (6) für 

unrnittelbare Beschickung mit Gu1strang-Tei1stücken (4a 

und 4b) von der Stranggiean1age (1) eingerichtet ist, 

dag der erste Vorrats-Speicherplatz des Quertransportes 

(6) Achsfluchtlage mit der Stranggiean1age aufweist, 

wahrend an den letzten Speicherplatz des Quertransportes 

(6) über einen Ablaufroilgang (7) das Walzwerk 

angeschlossen ist, und dag die Anzahl der Vorrats- 

1406.D 	 . . .1... 
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Speicherplatze für Gugstrang-TeilstuCke (4a) auf dem 

Quertransport auf die Differenz ihrer notwendigen 

Verweilzeit im Ofen (5) zur Gie1zeit fur ein einzelnes 

Guistrang-Tei1stüCk (4) abgestirnrnt ist." 

Am Ende der mundlichen Verhandlung sind die folgenden 

Antrge gesteilt worden: 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Beschwerde zurUck-

zuweisen bzw., als Hilfsantrag, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage 

des Anspruchs 1 des erteilten Patents in Verbindung mit 

dem Merkmal I'dag Montagezeiten am Walzwerk bspw. die 

walzenwechsel, in die Pausenzeiten der Waizzykien gelegt 

urid dabei gegebenenfalls die Pausenzeiten zweier 

Waizzykien unmittelbar hintereinander gesetzt werden" 

aufrechtzuerhalten. 

un schriftlichen Verfahren sowie whrend der mUndlichen 

Verhandlung stQtzte sich die BeschwerdefQhrerin auf die 

folgenden Druckschriften: 

Dl: DE-A-3 310 867 

 DE-A-3 241 745 

 US-A-4 217 095 

JP-A-58-163505 (Abstract) 

Sie trug folgendes vor: 

Wenn das Merkmal, daff die Guistrang-Tei1stQcke 

"aussch1ief1ich unmittelbar in den Of en eingefUhrt 

werderi" als das wesentlichste Merkmal der Erfindung 

betrachtet werde, dann sei das Verfahren nach der 

Druckschrift D2 als der nächstkommende Stand der Technik 

1406.1)  
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anzusehen. Diese Druckschrift zeige in Figur 4, daf, der 

Giestrang ausschlieff,lich unmittelbar in den Ofen 

eingefUhrt werde. Der Unterschied zwischen dem Gegenstand 

dieser VerOffentlichung und dern Gegenstand der Erfindung 

liege nur darin, dag die Giestrang-Teilstucke gerolit 

und nicht mit gestreckter Lange dem Ofen ubergeben 

werden. Dies sei jedoch eine Frage des verfugbaren Raums. 

Wenn genug Platz zur Verfugung stunde, dann bráuchte man 

die Strange nicht aufzurollen, wie es schon z. B. aus den 

Druckschriften D3 und D4 bekannt sei. Es sei auch 

zweifelhaft, ob durch die Speicherung der TeilstQcke mit 

gestreckter Lange ein besserer Temperaturausgleich 

erreichbar sei, als durch die Speicherung von zu Bunden 

aufgewickelten TeilstQcken. Das Gegenteil sei zu 

erwarten. Das Merkmal, dag die Guistrang-Teilstucke unter 

Quertransport gespeichert werden, sei auch in der 

Druckschrift D2 beschrieben. Die anderen Merkmale des 

Anspruchs 1 sèien obligatorische Ma&iahrnen, urn Energie zu 

sparen und die Leistung der Weiterbehandlung an die der 

GieE,anlage anzupassen. 

Die Druckschrift Dl enthalte auch einen wichtigen Stand 

der Technik. Die Anlage, die in dieser Druckschrift 

beschrieben werde, habe alle Merkmale der beanspruchten 

Anlage auler dem der ausschlieglich unmittelbaren 

EinfQhrung in den Of en. Dieses Merkmal sei jedoch 

tatsachlich nur eine Frage der Optimierung und deswegen 

nicht erfinderisch. 

Das zusätzliche Merkrnal gernaE dem Hilfsantrag der 

Beschwerdegegnerin sei nur eine Anweisung an den 

menschlichen Geist und damit keine technische Lehre. 

Dieses Merkmal kOnne nicht eine erfinderische Tatigkeit 

begrunden. 

1406.D 	 . . .1... 
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VIII. Dagegen brachte die Beschwerdegegnerin die folgende 

Argumentation vor: 

Der vorliegenden Erfindung liege die Aufgabe zugrunde, 

ein gleichbleibendes Ternperaturprof ii des Stahibands im 

Speicherofen ohne eine wesentliche zustzliche Ernergie-

zufuhr zu erreichen. Die Anlage gemag der Druckschrift Dl 

sei nicht für Stahibander, sondern für Profilstrange 

geeignet. Deshaib seien gem&g der Druckschrift Dl Knüppel 

(siehe Seite 7, Zeile 3) urid nicht Bander im Speicherofen 

gespeichert. Die Aufgabe der Anlage gemag der Druck-

schrift Dl sei es, eine Pufferzone zwischen einem 

Hochverformungswalzwerk urid der Stranggie1an1age zu 

schaffen. Die Aufgabe der Erfindung sei daher nicht in 

der Druckschrift Dl angesprochen. 

wenn man das Verfahren gemag der Druckschrift D2 als den 

nachststehenden Stand der Technik betrachte, dann sei das 

Aufwickeln des Giei!strangs zu einem Bund und dann das 

spatere Abwickeln vom Bund für die Weiterbehandlung des 

Gief,strangs das Hauptmerkrnal des beschriebenen 

Verfahrens. Der Nachteil dieses Verfahrens liege darin, 

dag das Abkühlen des zu einem Bund aufgewickelten 

Giei,strangs von seiner Erstarrungstemperatur auf die 

Walztemperatur nicht g1eichmãfig stattfande, sondern in 

den au1,eren Wickellagen viel schneller abliefe. Da in der 

Druckschrift D2 lediglich das Problem angesprochen werde, 

einen Werkstückpuffer auf platzsparende Weise zu 

schaffen, hãtte der Facbmann dieses Druckschrift zur 

LOsung der dern angegriffenen Patent zugrundeliegenden 

Aufgabe nicht herangezogen. 

14W'. [ 
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Ent scheidungsgründe 

	

1. 	Hauptantrag 

	

1.1 	Neuheit Keine der genannten Druckschriften beschreibt em 

Verfahren oder eine Anlage, worin Gu1strang-Tei1stücke 

ausschlieglich unmittelbar mit gestreckter Lange in einen 

Ofen eingefQhrt werden und die Verwelizeiten in den 

verschiedenen Bearbeitungsphasen wie in dem Verfahren 

gernaf, dem Anspruch 1 angegeben eingeteilt sind. 

Die Gegenstande der AnsprQche 1 und 3 sind deswegen neu. 

	

1.2 	Erfinderische Tatigkeit 

1.2.1 Die Druckschrift, deren Inhalt dem Gegenstand des 

Anspruchs 1 am nàchsten kommt, ist die Druckschrift D2, 

da sie ein Verfahren beschreibt, das alle Merkmale des 

Oberbegriffs des Anspruchs 1, aufer dem Merkmal, dag die 

Gustrang-Tei1stucke mit gestreckter Lange ubergeben 

werden, und die folgenden Merkinale des kennzeichneten 

Tells des Anspruchs 1, namlich 

dais die vom Gufstrang abgetrennten Gustrang-Tei1-

stUcke aussch1ieE1ich unmittelbar in den Ofen 

eingefQhrt werden (siehe Figur 4) und darin unter 

Quertransport gespeichert werden (siehe Seite 9, 

erster Absatz) 

dag der Of en im wesentlichen ohne zusatzliche 

Energiezufuhr betrieben wi.rd (siehe Seite 7, letzter 

Absatz und Seite 8, erster Absatz) 

enthält. 

1406.D 	 . . .1... 
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1.2.2 Das Verfahren gem&Z dem Anspruch 1 unterscheidet sich vorn 

diesem Stand der Technik dadurch, daI 

die Gustrang-Tei1stucke in dern Of en Qber eineri 

Zeitraurn gespeichert werden, weicher einern 

Mehrfachen, bspw. dern Vierfachen, ihrer Giegzeit 

entspricht, 

die Waizung jedes einzelnen Gufstrang-Tei1stUcks in 

einer Zeiteinheit durchgefQhrt wird, die nur einem 

Bruchteil, z. B. einern Fünftel, seiner Giefzeit 

entspricht, und 

die Waizung diskontinuierlich durchgefUhrt und dabei 

der walzvorgang jeweils Uber einen Zeitraurn, weicher 

der Differenz zwischen einer GieJzeit und einer 

Waizzeit entspricht, mit einer Pausenzeit unter-

brochen wird. 

1.2.3 Die Merkrnale c) bis e) sind Optimierungsmerkmale, die von 

den Arbeitsbedingungen der jeweiligen Gie1,an1age und des 

jeweiligen Walzwerks abhngig sind. Der Durchschnitts-

fachrnann weiI,, daf! die Gieian1age kontinuierlich mit 

einer gegebenen Geschwindigkeit betrieben wird und das 

nachfolgende Waizwerk das Waizen jedes einzelnen 

Gufstrang-Tei1stUcks in einer Zeiteinheit, die viel 

kQrzer als ihre Gieff,zeit ist, durchfOhrt. Die Strangg-

iefkapazitat kann an die Wa1zkapazitt entweder - wie in 

der Druckschrift Dl vorgeschlagen - durch den Gebrauch 

einer GieIan1age, die mehrere Giefstrange liefert, oder 

durch ein diskontinuierliches Waizen angepaf,t werden. In 

alien E.iien ist eine Zwischeniagerung der Gu1strang-

TeilstQcke in einer Pufferzone notig, urn die Temperatur 

des TeilstUcks von der Einlaufternperatur auf die 

Waiztemperatur abzukQhlen und urn die Temperatur im 

TeilstUck auszugleichen. Die Anpassung der Speicherzeit 

der Gufstrang-Tei1stucke an die verschiedenen Parameter 

l4u( .[) 	 ---I... 
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2 . 	Hilfsantrag 

2 . 1 	Anderungen 

Der Anspruch 1 gemag dern Hilfsantrag unterscheidet sich 

von dem Anspruch 1 gemai, dern }{auptantrag dadurch, daft das 

folgende Merkmal eingefQgt worden ist, urn das Verfahren 

weiter abzugrenzeri:" daff, Montagezeiten am Walzwerk bspw. 

die Walzenwechsel, in die Pausenzeiten der Walzzyklen 

gelegt und dabel gegebenenfalls die Pausenzeiten zweier 

Walzzyklen unrnittelbar hintereinander gesetzt werden". 

Diese Merkinal ist dem Anspruch 2 der Anxneldung in der 

ursprunglich eingereichten Fassung bzw. des erteilten 

Patents in Verbindung mit den Merkrnalen des jeweiligen 

Anspruchs 1 zu ent'nebnien, so dais, die Vorraussetzungen des 

Artikels 123 (2) und (3) EPU erfQllt sind. 

2.2 	Neuheit 

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 gema1. dem Hauptantrag 

neu ist, ist das Verfahren nach dem Anspruch 1 des 

Hilfsantrags, der dieselben Merkinale enth1t, auch neu. 

2.3 	Erfinderische Tatigkeit 

Die MaInahrne nach dem eingefQgten Merkrnal, die darin 

besteht, die Geschwindigkeit jeder der Vorrichtungen - 

Giefvorrichtung und Walzvorrichtung - so einzustellen und 

die Transport- und Speichervorrichtungen so auszulegen, 

daS Pausenzeiten zur DurchfQhrung von Montagezeiten am 

Walzwerk oder Walzenwechsel anberaurnt werden kOnnen, 

wahrend die Stranggieian1age weiter arbeitet, gehort zu 

der Qblichen Tatigkeit eines Facbrnanns. Dieses Ziel wird 

dadurch erreicht, indem man entweder auf eine hohe 

Durchsatzleistung verzichtet, so daE die Geschwindigkeit 

14flh .1) 
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der GieIan1age verringert wird, oder dag man eine grOere 

und daher kostspieligere Speicherkapazitãt irn Ofen 

vorsieht, urn Pausen zwischen waizzykien legen zu kOnnen. 

Dag man lángere Pausen für den Walzenwechsel und für die 

Instandhaltung der Waizanlage nützt, ist als eine für den 

Fachmann Ubliche Ma1nahrne anzusehen. 

Deswegen kann dem Verfahren nach dem Anspruch 1 gemaS dem 

Hilfsantrag keine erfinderische Tatigkeit zuerkannt 

werden. Der Gegenstand des Anspruchs 3 gemaI, dem Hilfs-

antrag entspricht dem des Gegenstands des Anspruchs 3 

gemag dem Hauptantrag und ist daher gleichfalls aus den 

un Punkt 1.3.1 angegebenen Gründen nicht patentierbar. 

Mithin entsprechen das Verfahren und die Anlage gemág den 

AnsprUchen 1 und 3 des Hauptantrags bzw. des Hilfsantrags 

nicht den Erfordernissen des EPU. 

Entscheidungsforinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das Patent wird widerrufen. 

Der Geschäftstellenbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

-A 
A. Townend 
	

C. Payraudeau 
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